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Bebauungsplan Nr. 15 „Kommandantur Lübtheen" 

Ihr Schreiben vom 8. Januar 2019 

Nach Prüfung der mir übersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Träger 
öffentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung: 

1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 

Die vorgelegten Unterlagen wurden aus landwirtschaftlicher Sicht geprüft. 

Bei der vom Bebauungsplan Nr. 15 „Kommandantur Lübtheen" handelt es sich um 
Konversionsflächen. Entgegen der ursprünglichen Aussage in der vorherigen Stellungnahme 
sind landwirtschaftliche Belange betroffen. Eine externe Kompensationsmaßnahme führt zur 
Inanspruchnahme der Teilfläche des Feldblocks DEMVLI095DD40074 und zum dauerhaften 
Entzug für eine landwirtschaftliche Nutzung. Weitere Bedenken und Anregungen werden nicht 
geäußert. 

2. Integrierte ländliche Entwicklung 

Als zuständige Behörde zur Durchführung von Verfahren zur Neuregelung der 
Eigentumsverhältnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und 
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren zur 
Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. Bedenken und Anregungen werden deshalb 
nicht geäußert. 

3. Naturschutz, Wasser und Boden 

3.1 Naturschutz 

Das von Ihnen geplante Vorhaben befindet sich innerhalb des Zuständigkeitsbereiches des 
Biosphärenreservatsamtes Schaalsee-Elbe, das als zuständige untere Naturschutzbehörde 
zu beteiligen ist. 
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3.2 Wasser 

Gewässer erster Ordnung gern. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zuständigkeit werden nicht 
berührt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftlichen Bedenken 
bestehen. 

3.3 Boden 

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger 
Straße 12, 18273 Güstrow, anhand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und 
Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte geführt. Entsprechende Auskünfte 
aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich. 

Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder darüber hinaus durch Sie schädliche 
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des 
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz — LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen. 

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

4.1 Genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

Im Planungsbereich und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung sind nachfolgende 
Anlagen bekannt, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) genehmigt oder 
angezeigt wurden: 

Anlagenbetreiber Anlage Gemarkung Flurstück 
Schützenzunft von 1899 
e.V. Lübhteen 

Schießstand für 
Handfeuerwaffen 

Lübtheen 
Flur 2 

586 

BRÜGGEN Fahrzeugwerk Beschichtungsanlage Lübtheen 11/9; 11/10; 8/1; 
& Service GmbH PU-Schäumanlage Flur 5 . 104/3 

Diese Anlagen genießen Bestandschutz. Davon ist bei allen weiteren Planungsmaßnahmen 
auszugehen. 

Im Auftrag 

Henning Remus 


